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Entscheidungserhebliche Gründe 
 

zum Beschluss des ergänzten Bewertungsausschusses nach  

§ 87 Abs. 5 a SGB V in seiner 6. Sitzung (schriftliche Be-

schlussfassung) zur Änderung des Beschlusses des ergänzten 

erweiterten Bewertungsausschusses in seiner 1. Sitzung am 

20. Juni 2014 zur Vergütung der Leistungen der ambulanten 

spezialfachärztlichen Versorgung gemäß § 116 b Abs. 6 Satz 8 

SGB V mit Wirkung zum 1. Januar 2016 
 

 

1. Rechtsgrundlage 

Gemäß § 116 b Abs. 6 Satz 8 SGB V hat bis zum Inkrafttreten einer Vereinbarung 

nach § 116 b Abs. 6 Satz 2 SGB V die Vergütung der durch den ergänzten Bewer-

tungsausschuss nach § 87 Abs. 5 a SGB V bestimmten abrechnungsfähigen ambulan-

ten spezialfachärztlichen Leistungen (ASV-Leistungen) auf der Basis des einheitlichen 

Bewertungsmaßstabs für ärztliche Leistungen (EBM) mit dem Preis der jeweiligen re-

gionalen Euro-Gebührenordnung zu erfolgen. 

2. Regelungshintergründe 

Mit dem zum 1. Januar 2016 in Kraft getretenen Krankenhausstrukturgesetz (KHSG) 

wurde die in § 116 b Abs. 6 Satz 8 SGB V vorgesehene Kürzung der Vergütung bei 

den öffentlich geförderten Krankenhäusern um einen Investitionskostenabschlag in 

Höhe von fünf Prozent gestrichen. Mit dem vorliegenden Beschluss wird diese gesetz-

liche Änderung in den Beschluss des ergänzten erweiterten Bewertungsausschusses 

in seiner 1. Sitzung am 20. Juni 2014 zur Vergütung der Leistungen der ambulanten 

spezialfachärztlichen Versorgung gemäß § 116 b Abs. 6 Satz 8 SGB V übernommen 

und die Regelung entsprechend aufgehoben. 

3. Inkrafttreten 

Der Beschluss tritt mit Wirkung zum 1. Januar 2016 in Kraft. 


